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Die sich verändernden Rahmenbedin-
gungen der Sozialen Arbeit werden 
hier umrissen und auf die Bedeutung 
des Triple Mandat der Sozialen Arbeit 
zur Positionierung der Profession in 
einer „ökonomisierten“ Welt Bezug 
genommen. Sozialen Innovation und 
die veränderte Verwendung der Be-
griffe Empowerment und Partizipation 
werden kritisch beleuchtet. Beispiele 
für menschenrechtlich basierte Hand-
lungsansätze für die Soziale Arbeit wer-
den an Hand der Europäischen Grund-
rechtscharta und der UN Konvention 
über die Rechte von Menschen mit Be-
hinderungen dargestellt. Anschließend 
wird die zunehmende Bedeutung der 
Vernetzung der Zivilgesellschaft skiz-
ziert und auf das Entwicklungspoten-
tial der Sozialen Arbeit im Bereich der 
offensiven Rechtsvertretung und der 
berufspolitischen Positionierung hin-
gewiesen. 
Dieser Artikel ist ein Versuch Gedan-
ken zu diesen Herausforderungen zu-
sammenzufassen und einen Diskussi-
onsbeitrag für die aktive Projektgruppe 
Ethik in der Sozialen Arbeit des obds 
zur Verfügung zu stellen. 

Ausgangssituation und das Triple 
Mandat Sozialer Arbeit

In einer Zeit der stets zitierten Krise 
arbeiten zunehmend mehr Menschen 
im Sozial- und Gesundheitsbereich. 
Dieser wird zunehmend als Markt in-
terpretiert, der für Sozialunternehmen 
erschlossen werden soll, welche immer 
öfter gewinnorientiert sind. Während 
allerorts von sozialer Innovation ge-

sprochen wird, ist die Entwicklung 
neuer Dienstleistungen mit dem Er-
starken des „New Public Management“ 
seit den 1990er Jahren de facto zum 
Stillstand gekommen. Als Standort-
vorteil für internationale Finanzplätze 
gelten Finanzinnovationen, welche 
oft auch die Segel der Philanthropie 
setzen. Verlierer sind Menschen mit 
komplexen Risiken und die öffentliche 
Hand, denn Privatisierungen gehen 
hier mit Kostensteigerungen einher. 
So werden - insbesondere im Süden 
Europas - Wohlfahrtsstaaten im Sinne 
einer sogenannten „Sparpolitik“ Mittel 
einerseits entzogen und andererseits 
wird EU weit „Soziales Unternehmer-
tum“ gefördert (Dimmel, 2016)

In diesem Umfeld ist Soziale Arbeit als 
Menschenrechtsprofession gefordert 
sich deutlicher und nachdrücklicher zu 
positionieren, um so dem advokatori-
schen Auftrag für die Interessen und 
die Rechte ihrer Klientel einzutreten 
gerecht zu werden.

Bereits 2010 hat der obds eine Er-
klärung zur Sozialpolitik durch den 
Vorstand und die Bundeskonferenz 
verabschiedet. Darin wurde auf die 
drohende Verschärfung von Ausgren-
zung und auf die sich bedenklich ver-
ändernde Rolle der Sozialen Arbeit 
hingewiesen. Der Deutsche Berufsver-
band für Soziale Arbeit (DBSH) hat 
2014 eine Nummer des „Forum So-
zial“ dem Thema Ethik gewidmet, um 
in der Praxis geeignetes Rüstzeug für 
diese Auseinandersetzungen zur Ver-
fügung zu stellen.

Die Übertragung sogenannter «öko-
nomischer“ Prinzipien in den Bereich 
sozialer Dienstleistungen hat Aus-
wirkungen auf den Alltag der Sozia-
len Arbeit. Dieser kann sich u.a. aus 
einem Preiswettbewerb der Anbieter 
oder aus behördlich definierten Leis-
tungen für bestimmte KlientInnen 
ergeben. Diese Rahmenbedingungen 
beeinflussen Entscheidungen für Klie-
nInnen manches Mal so, dass diese 
entgegen der Fachlichkeit der Sozialen 
Arbeit getroffen werden (Hinte/Fürst 
2017).

Die klassischen Dilemmata werden 
durch das Doppelmandat der sozialen 
Arbeit zwischen behördlichem Auf-
trag und der Hilfe für KlientInnen 
umschrieben. In den aktuellen Kon-
texten kann dies zu paralysierenden 
Situationen führen, welche sich erst 
durch die professionelle Handlungs-
option, welche das Triplemandat dar-
stellt, überwinden lassen.  Das Triple-
mandat der Sozialen Arbeit stellt den 
Bezug zur ethischen Basis der Profes-
sion her, welche Menschenrechte in-
kludiert. Dadurch ergibt sich in der 
Sozialen Arbeit stets auch der Auf-
trag sich sowohl wissenschaftlich als 
auch berufspolitisch dort zu Wort zu 
melden, wo die Rahmenbedingen im 
Widerspruch zur ethischen Basis der 
Profession stehen (Straub-Bernasconi 
2008). 
Dabei sind bürokratische und öko-
nomische Rahmenbedingungen und 
deren Folgen für die KlientInnen zu 
benennen. Dringend erforderlich ist 
aber nicht nur die Aufklärung über 
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Menschenrechte sondern auch deren 
Einforderung in politischen Diskur-
sen sowie deren Geltendmachung und 
Durchsetzung.
Abschließend wird auf Handlungs-
möglichkeiten der Sozialen Arbeit als 
Profession sowohl im europäischen 
wie internationalen Rahmen und die 
Bedeutung der Vernetzung eingegan-
gen.

Sich verändernde Rahmenbedin-
gungen

Die Bedeutung nationaler Gesetze zur 
Absicherung sozialer Rechte hat in der 
jüngeren Vergangenheit an Gewicht 
verloren. Denn deren gute Ausgestal-
tung wird im Rahmen des globalen 
Standortwettbewerbes als nachteilig 
gesehen und daher immer öfter auch 
unabhängig von Wirtschaftsdaten in 
Frage gestellt (Dimmel 2008).

Eine Folge der so genannten „Öko-
nomisierung» ist, dass der Staat selbst 
kaum noch soziale Dienstleistungen 
erbringt. Er zieht sich aus der Verant-
wortung für die    Durchführung zu-
rück und überträgt die Verantwortung 
zur Erbringung v.a. durch Förderun-
gen und Ausschreibungen an Wohl-
fahrtsträger. Diese sind genötigt mit 
den zur Verfügung gestellten Mitteln 
das Auslagen zu finden und haben auf 
Grund der wirtschaftlichen Abhän-
gigkeit kaum Handlungsspielraum für 
offensives Auftreten (Schmid 2008)

Dazu kommt, dass die Vergabepraxis 
der öffentlichen Hand soziale Dienst-
leistungen nicht mehr ausschließlich 
an inländische Nonprofit Organisa-
tionen vergibt. Im europäischen Kon-
text gewinnen zunehmend Niederlas-
sungsfreiheit und Wettbewerb auch 
bei sozialen Dienstleistungen an Be-
deutung (Fenninger 2008).

Neue Ideen, wie es etwa Social Impact 
Bonds sind, deuten in Richtung einer 
weiteren Erschließung sozialer Dienst-
leistungen für den Kapitalmarkt. Die 
Folgen für die Soziale Arbeit sind 

schwer absehbar (Dimmel 2017). Si-
cher ist eine klare und konsequente 
Positionierung der Sozialen Arbeit er-
forderlich, damit dies nicht zu einer 
weiteren Kapitulation des Staates 
mit seinen menschenrechtlichen Ver-
pflichtungen führt.

Partizipation und Empowerment 
als soziale Innovation?

Noch immer erscheinen Empower-
ment und Partiziapation angesichts 
zunehmender Ausgrenzung und 
Verarmung die sozialarbeiterischen 
Methoden zu sein, um ressourcen-
orientiert gesellschaftliche Teilhabe zu 
ermöglichen. Doch nunmehr erschei-
nen diese Begriffe im Kontext der Dis-
kussion um soziale Innovation gerade 
auch dann zentral positioniert, wenn 
es auch um die sogenannte Optimie-
rung von Kosten geht. Dabei wird 
Partizipation sowohl als Ziel wie auch 
als Methode verstanden, die Emp-
owerment ermöglicht und dann vor 
allem zur Teilhabe am Arbeitsmarkt 
führen soll (Weinzierl, Novy 2016).

So ist Soziale Arbeit zunehmend ge-
fordert die Rahmenbedingungen 
und die Verwendung ihr vertrauter 
Terminologie in der Konzeption von 
Maßnahmen kritisch zu hinterfra-
gen. Dabei ist zu prüfen, ob es sich 
im jeweiligen Kontext noch um jene 
menschenrechtlich basierten Ansätze 
handelt, welche mit der Berufsethik 
vereinbar sind. Dies erfordert ver-
tiefte Kenntnisse im Bereich des Ma-
nagements und der Betriebswirtschaft 
etwa dort, wo es im Rahmen der Wir-
kungsorientierung um Vorgaben geht, 
die mit berufsethischen Prinzipien in 
Widerspruch geraten können.

Einen Ansatz für die kritische Ausei-
nandersetzung liefert dazu der Capa-
bility Ansatz. Begrifflich wird dabei 
unter „Functioning“ verstanden, dass 
Maßnahmen dazu führen, dass be-
stimmte Verhaltensweisen oder Fähig-
keiten bei Menschen erzeugt werden. 
Demgegenüber wird unter Capability 

eine tatsächliche Freiheit der Klien-
tInnen verstanden, welche zu einem 
erweiterten Handlungsspielraum 
in allen Bereichen des Lebens führt 
(Bonvin 2009). 

Menschenrechtsarbeit als Tool 
der Sozialen Arbeit

Soziale Arbeit muss angesichts der ak-
tuellen gesellschaftlichen Veränderun-
gen Strategien entwickelt, um Einfluss 
auf jene Kontexte zu nehmen, welche 
die ethische Basis der eigenen Profes-
sionalität oft nicht nur in Frage stellen 
sondern auch bedrohen.
Hier kann die vermehrte und struktu-
rierte Vertretung von Menschenrech-
ten ein wichtiges Tool sein. Menschen, 
welche von Armut, Diskriminierung 
oder Ausgrenzung betroffenen sind, 
fehlen gewöhnlich das Wissen und 
der Zugang zu diesen Möglichkeiten. 
Soziale Dienstleister sind zumeist mit 
zu knappen Ressourcen ausgestattet 
und oft durch finanzielle Abhängig-
keiten in ihrem Handlungsspielraum 
eingeschränkt. 

Im Folgenden wird beispielhaft auf 
Europäischer Ebene auf die Grund-
rechtscharta und auf Ebene der Ver-
einten Nationen auf die Konvention 
über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (BRK) eingegangen, 
um Handlungsoptionen für die pro-
fessionelle Soziale Arbeit darzustellen. 
Anschließend wird auf die Bedeutung 
von Vernetzung auf nationaler, euro-
päischer und internationaler Ebene 
eingegangen, um die Positionierung 
der Anliegen der Sozialen Arbeit zu 
verbessern.

Europäische Grundrechtscharta

Die Europäische Union gründet ver-
traglich auf der Achtung der Men-
schenwürde, Gleichheit, Gerechtig-
keit und Solidarität. Dies wurde in 
der Europäischen Grundrechtscharta 
konkretisiert und dennoch steht die 
sog. Austeritätspolitik der EU dazu 
im Widerspruch. Die Europäische 
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Agentur für Grundrechte trägt dazu 
bei eine Grundrechtskultur zu fördern 
(Lechner 2015). 
Eine umfangreiche Rechtsdatenbank 
mit Dokumenten und Entscheidun-
gen des Europäischen Gerichtshofes 
(EuGH) zur Grundrechtscharta ist 
online verfügbar.
Österreichische Entscheidungen al-
ler Höchstgerichte bestätigen, dass 
die Grundrechtscharta in Verfahren, 
welche Unionsrecht betreffen, wie die 
österreichische Verfassung zu behan-
deln ist. Es ist jedoch im Einzelfall zu 
prüfen, ob die jeweilige Bestimmung 
der Grundrechtscharta ohne weitere 
österreichische Rechtsnomen zur An-
wendung kommen kann (ebd).
Eine Bürgerin oder ein Bürger kann 
sich bei Verletzung der Grundrechts-
charta durch einen Rechtsakt an den 
EuGH wenden. Besonders bei Dis-
kriminierung, Armut(-sgefährdung), 
oder für Menschen mit Behinderun-
gen kann dies geprüft werden, wenn 
die innerstaatlichen Rechtsmittel aus-
geschöpft wurden (ebd.). 
Derzeit sind in der Sozialen Arbeit in 
Österreich noch keine österreichwei-
ten Strukturen vorhanden, welche es 
ermöglichen würden, diese Möglich-
keiten breit für einzelne KlientInnen 
zu nützen, um grundsätzliche Verän-
derungen zu erreichen und die laufen-
den Verschlechterungen für die Klien-
tel zu verhindern.
In ausgewählten Bereichen sind hier 
bereits beispielsweise der Klagsver-
band (www.klagsverband.at) und Ver-
tretungsnetz (www.vertretungsnetz.
at) aktiv, um richtungsweisende Ent-
scheidungen von Gerichten zu errei-
chen.

Prüfung der Umsetzung von 
Menschenrechtskonventionen 
durch die Vereinten Nationen

Um der Zivilgesellschaft unter den 
gegebenen Rahmenbedingungen 
bei der Um- und Durchsetzung der 
Menschenrechte neue Möglichkeiten 
einzuräumen, wurden Verfahren zur 
Staatenprüfung zu den Menschen-

rechtskonventionen bei den Vereinten 
Nationen entwickelt. 
Der Ablauf der Staatenprüfung und 
der berufspolitische Handlungsansatz 
wird hier beispielshaft an Hand der 
UN Konvention über die Rechte der 
Menschen mit Behinderungen (BRK) 
dargestellt.

Menschenrechte gelten seit jeher für 
alle Menschen. Dennoch hat sich in 
der Praxis gezeigt, dass es besonders 
benachteiligte Personengruppen gibt, 
deren Menschenrechte erschwert 
durchzusetzen sind. So wurde u.a. 
die richtungsweisende Behinderten-
rechtskonvention (BRK) in einem 
partizipativen Prozess mit Menschen 
mit Behinderungen bei der UNO er-
arbeitet, welche seit 2008 in Öster-
reich in Kraft ist. Eine besondere Her-
ausforderung in der Praxis ist, dass die 
Unterfertigung internationale Über-
einkommen durch Österreich nicht 
automatisch zu in Österreich durch-
setzbaren Rechten führt.
Im Rahmen der Prüfung der Umset-
zung der BRK durch die UNO hat 
Österreich einen Bericht gem. Art. 
35 BRK vorzulegen. Darüberhinaus 
hat die Zivilgesellschaft die Möglich-
keit in einem gesonderten Bericht auf 
Mängel in der Umsetzung der BRK 
hinzuweisen. Das ist zuletzt 2013 
durch den Österreichischen Behinder-
tenrat erfolgt. Bei den Verhandlungen 
bei der UNO in Genf treten die Ver-
treterInnen der Zivilgesellschaft dem 
Staat auf Augenhöhe gegenüber. In 
der Folge ergingen Empfehlungen an 
Österreich, welche einzelne Punkte 
benennen, die umzusetzen sind. Diese 
Empfehlungen erleichtern es der Zi-
vilgesellschaft in der Folge, den poli-
tisch Verantwortlichen die Dringlich-
keit der Anliegen nachdrücklich vor 
Augen zu führen, da die Umsetzung 
der Empfehlungen bei der nächsten 
Staatenprüfung kontrolliert wird.

Diese Zivilgesellschaftsberichte im 
Rahmen der Staatenprüfungen Öster-
reichs bieten einen Ansatzpunkt für 
berufspolitisches Engagement. So hat 

der obds an der Erstellung des Zivilge-
sellschaftsberichtes zur UN Konventi-
on über die Wirtschaftlichen, Sozialen 
und Kulturellen Rechte mitgearbeitet, 
der von FIAN (www.fian.at) redigiert 
wurde. Auch hier konnten wichtige 
Empfehlungen an Österreich erreicht 
werden.

Vernetzung

Die Vernetzung von NGO´s und 
NPO´s ist eine der Startagien um 
menschenrechtliche Positionen auf 
breiter Basis zu formulieren und an 
die Politik Forderungen zu stellen.
Hier ist ganz besonders die Armuts-
konferenz zu erwähnen, in welcher 
der obds auch vertreten ist. Die Ar-
mutskonferenz hat 2016 einen Bericht 
mit dem Titel „Mit Menschenrechten 
gegen Armut“ vorgelegt, welcher kon-
krete Forderungen menschenrechtlich 
begründet.
Ein besonders breiter Zusammen-
schluss von 270 Organisationen ist 
menschenrechte.jetzt (www.men-
schenrechte-jetzt.at), über welche die 
Liga für Menschenrechte die Bericht-
erstattung an die Vereinten Nationen 
für die Zivilgesellschaft im Rahmen 
der Universellen Menschenrechtsprü-
fung Österreichs koordiniert.

Aber nicht nur innerhalb Österreichs 
gibt es eine breite Vernetzung für 
Menschenrechte, sondern auch auf 
europäischer und internationaler Ebe-
ne ist nicht nur der IFSW (Interna-
tional Federation of Social Workers) 
aktiv.

Das Wissen um diese Initiativen und 
Möglichkeiten unter SozialarbeiterIn-
nen zu verbreitern erscheint wichtig. 
Denn das oft alltäglich und ohnmäch-
tig erlebte Fehlen von Unterstützungs-
angeboten für KlientInnen droht die 
menschenrechtliche Grundhaltung in 
der Sozialen Arbeit zu unterwandern. 
Daher ist es wichtig sich immer wie-
der bewusst zu machen, dass für ein-
zelne KlientInnen nicht abänderbaren 
Rahmenbedingungen, dennoch auf 
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einer anderen Ebene bekämpft wer-
den können. Hier ist es erforderlich 
etwa im Rahmen des obds den Aus-
tausch zu suchen und zu beraten wie 
hier vorgegangen werden kann.

Gedanken zur Menschenrecht-
lichen Weiterentwicklung der 
Sozialen Arbeit 

Die Erfahrungen aus der Vereins-
sachwalterschaft zeigen besipielhaft, 
dass offensive Rechtsvertretung ein 
wesentliches Element ist um Lebens-
bedingungen der KlientInnen dort zu 
verändern, wo wesentliche Rechte be-
einträchtigt oder nicht gewährleistet 
sind.
Dieses Vorgehen hat z.B. bereits 1987 
dazu geführt, dass der Verfassungs-
gerichtshof den Entfall des aktiven 
Wahlrechtes bei Bestehen einer Sach-
walterschaft aufgehoben hat (VerGH 
G109/87).

Um hier PraktikerInnen der Sozialen 
Arbeit mehr Handlungsspielraum zu 
ermöglichen sind bestehende Struktu-
ren zu nützen und zu verbreitern.
So erscheint die Vernetzung mit en-
gagierten JuristInnen, welche etwa 
das aktuelle Thema der Deckelung 
der Mindestsicherung verfassungs-
rechtlich problematisieren sinnvoll 
und notwendig, um die Soziale Arbeit 
noch deutlicher menschenrechtlich zu 
positionieren (Kaspar 2017)
So wird in letzter Zeit beispielweise 
immer öfter auch medial thematisiert, 
dass die existenzielle Absicherung von 
Menschen, welche sich zwischen Ar-
beitsfähigkeit und Arbeitsunfähigkeit 
etwa im Kontext von Rehabilitationen 
befinden, Besorgnis erregend schlecht 
ist. Die bereits vorhandenen rechtli-
chen Unterstützungsangebote durch 
Arbeiterkammer, Behindertenorgani-
sationen oder Selbsthilfegruppen kön-
nen dies nur unzureichend auffangen.

Die Reorganisation des obds hat den 
Rahmen geschaffen sozialpolitischem 
Engagement aus der beruflichen Pra-
xis Raum zur Umsetzung zu bieten. 

Denn es bleiben zahlreiche Heraus-
forderungen bestehen, die besonderen 
Einsatz der Berufsgruppe der Sozialen 
Arbeit erfordern, um den Zusammen-
halt unsere Gesellschaft abzusichern. 
Das Wissen der Sozialen Arbeit ist 
gerade in der heutigen Zeit für die 
gesellschaftliche Weiterentwicklung 
von herausragender Bedeutung und 
sollte daher auch konsequent und 
nachdrücklich sichtbar und hörbar 
zur Verfügung gestellt werden. Darü-
ber hinaus bleibt das stete Werben für 
und das Erklären von sozialen Zusam-
menhängen in mannigfaltigen Zu-
sammenhängen auf der Tagesordnung 
aller ProfessionistInnen der Sozialen 
Arbeit.

Die laufende Reorganisation des obds 
bietet Raum für viel Eigeninitiative 
der Mitglieder, welche dringend er-
forderlich ist, um Soziale Arbeit poli-
tisch als Menschenrechtsprofession im 
Sinne des Triplemandates der Sozialen 
Arbeit zu positionieren.
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